
500 Örtliche Organe d. Staatsmacht

2.

a) Gesetz 
über die Wahlen 

zu den örtlichen Volksvertretungen 
in der Deutschen Demokratischen Republik 

Vom 3. April 1957 
(GBl. I S. 221)

I.

Allgemeine Bestimmungen
§ 1

Wahlgrundsätze
(1) In der Deutschen Demokratischen Republik wird der 

Wille des Volkes durch die in allgemeiner, gleicher, un
mittelbarer und geheimer Wahl gewählten Volksvertretun
gen und deren Organe verwirklicht. Durch die Wahl zu 
den örtlichen Volksvertretungen entsendet die Bevölkerung 
in der Deutschen Demokratischen Republik ihre besten 
Vertreter als Abgeordnete in die Bezirkstage, Kreistage, 
S tadtverordnetenversammlungen, Stadtbezirksversammlun
gen, Gemeindevertretungen. Die Volksvertretungen sind 
in ihrem Zuständigkeitsbereich die obersten Organe der 
Staatsmacht und leiten — gemäß dem „Gesetz über die 
örtlichen Organe der Staatsmacht“ vom 17. Januar 1957 — 
den gesamten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufbau des Sozialismus in ihrem Zuständigkeitsbereich. 
Sie stützen sich in ihrer Arbeit auf die Nationale Front 
des demokratischen Deutschland, in der die demokrati-
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